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 73/299. Begehung des fünfundsiebzigsten Jahrestags des Bestehens der 

Vereinten Nationen  
 

 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen und in Bekräftigung ihrer Ver-

pflichtung auf die Ziele und Grundsätze der Charta, 

 in Anerkennung der Notwendigkeit, den Multilateralismus zu fördern und zu stärken, 

und in Bekräftigung der zentralen Rolle, die die Vereinten Nationen in dieser Hinsicht spielen, 

 eingedenk dessen, dass der fünfundsiebzigste Jahrestag des Bestehens der Vereinten 

Nationen im Jahr 2020 eine Gelegenheit ist, ihr gemeinschaftliches Eintreten für den Multi-

lateralismus und die Vereinten Nationen zu bekräftigen, 

 1. beschließt, dass der fünfundsiebzigste Jahrestag des Bestehens der Vereinten 

Nationen im Jahr 2020 unter dem Motto „Die Zukunft, die wir wollen, die Vereinten Natio-

nen, die wir brauchen: Bekräftigung unseres gemeinschaftlichen Eintretens für den Multila-

teralismus“ begangen wird; 

 2. beschließt außerdem, dass alle von den Vereinten Nationen 2020 organisierten 

Aktivitäten, Sitzungen und Konferenzen, einschließlich der Generaldebatte der fünfundsieb-

zigsten Tagung der Generalversammlung, vom Motto des fünfundsiebzigsten Jahrestags ge-

leitet sein werden, und ermutigt alle Mitgliedstaaten und alle Beobachter in der Versamm-

lung, ihre Auffassungen zu dem Motto darzulegen; 

 3. beschließt ferner, am 21. September 2020 in New York eine Sitzung der Gene-

ralversammlung auf hoher Ebene einzuberufen, um den fünfundsiebzigsten Jahrestag des 

Bestehens der Vereinten Nationen unter Beteiligung von Staats- und Regierungsoberhäup-

tern zu begehen, und dass dafür die folgenden Modalitäten gelten: 

 a) die Sitzung wird am 21. September 2020 um 9 Uhr beginnen und vor 21 Uhr 

enden; 
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 b) die Präsidentin beziehungsweise der Präsident der Generalversammlung wird 

eine einführende Erklärung abgeben und den Generalsekretär und die Präsidentin bezie-

hungsweise den Präsidenten des Sicherheitsrats, des Wirtschafts- und Sozialrats und des In-

ternationalen Gerichtshofs sowie Jugendvertreterinnen und -vertreter einladen, Erklärungen 

abzugeben; 

 c) nach den einführenden Erklärungen werden der Gaststaat, Mitgliedstaaten und 

Beobachter in der Generalversammlung entsprechend einer Rednerliste, die im Einklang mit 

der Geschäftsordnung und der gängigen Praxis der Versammlung festzulegen ist, auf der 

Sitzung Erklärungen abgeben, wobei die Redezeit für Erklärungen einzelner Delegationen 

auf drei Minuten und für Erklärungen, die im Namen einer Gruppe von Staaten abgegeben 

werden, auf fünf Minuten beschränkt wird; 

 d) die Sitzung wird als Einzelveranstaltung abgehalten, zu der am 21. September 

2020 am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York parallel keine weiteren zwischen-

staatlichen Sitzungen oder Nebenveranstaltungen organisiert werden; 

 e) die nichtstaatlichen Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und 

Sozialrat werden gebeten, sich beim Sekretariat zu registrieren, um an der Sitzung teilneh-

men zu können; 

 4. beschließt, auf der Sitzung auf hoher Ebene am 21. September 2020 eine 

knappe, sachliche, zukunftsgerichtete und unterschiedliche Standpunkte zusammenführende 

Erklärung im Konsens zu verabschieden, in der das gemeinschaftliche Eintreten der Mit-

gliedstaaten für den Multilateralismus und die Vereinten Nationen sowie ihre geteilte Vision 

einer gemeinsamen Zukunft zum Ausdruck kommen, und ersucht den Präsidenten der Ge-

neralversammlung auf ihrer vierundsiebzigsten Tagung, zwei Personen für die gemeinsame 

Moderation zu ernennen, die die zwischenstaatlichen Verhandlungen über die Erklärung lei-

ten und spätestens im Juni 2020 abschließen sollen; 

 5. beschließt außerdem, am 26. Juni 2020 die Unterzeichnung der Charta der Ver-

einten Nationen und am 24. Oktober 2020 den Tag der Vereinten Nationen mit bedeutungs-

vollen Gedenkfeierlichkeiten am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York zu begehen, 

die den Mitgliedstaaten und den Beobachtern in der Generalversammlung sowie den nicht-

staatlichen Organisation mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat offenstehen, 

und ersucht den Präsidenten der Generalversammlung auf ihrer vierundsiebzigsten Tagung, 

die Modalitäten für diese Feierlichkeiten unter Berücksichtigung der Auffassungen der Mit-

gliedstaaten und der maßgeblichen Interessenträger, einschließlich der Zivilgesellschaft und 

junger Menschen, festzulegen; 

 6. betont die Notwendigkeit, die Zivilgesellschaft und junge Menschen in alle Ak-

tivitäten zur Begehung des fünfundsiebzigsten Jahrestags des Bestehens der Vereinten Na-

tionen einzubeziehen, und beschließt, in Verbindung mit dem Jugendforum des Wirtschaft- 

und Sozialrats 2020 unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Generalversammlung 

auf ihrer vierundsiebzigsten Tagung und der Präsidentschaft des Rates am Amtssitz der Ver-

einten Nationen in New York ein Jugendplenum einzuberufen; 

 7. lädt das Jugendplenum ein, einen inklusiven, zukunftsgerichteten, jugendorien-

tierten globalen Dialog zum Motto des fünfundsiebzigsten Jahrestags zu führen und Vertre-

terinnen und Vertreter zu entsenden, die am 21. September 2020 auf der Sitzung auf hoher 

Ebene das Wort ergreifen; 

 8. ermutigt die Mitgliedstaaten und die Beobachter in der Generalversammlung, 

die Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie die Organisationen der Zivil-

gesellschaft, Einzelpersonen und andere maßgebliche Interessenträger, die Begehung des 
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fünfundsiebzigsten Jahrestags des Bestehens der Vereinten Nationen zu beobachten und un-

ter anderem über nationale und regionale Initiativen in geeigneter Weise aktiv zu unterstüt-

zen, um das Bewusstsein für die Arbeit der Vereinten Nationen und die Bedeutung des Mul-

tilateralismus bei der Bewältigung globaler Herausforderungen zu schärfen; 

 9. begrüßt den Beschluss des Generalsekretärs, im Exekutivbüro des Generalse-

kretärs eine Person zu ernennen, die alle Aktivitäten innerhalb des Systems der Vereinten 

Nationen mit Bezug auf die Begehung des fünfundsiebzigsten Jahrestags koordiniert, um so 

ein kohärentes und inklusives Konzept und eine globale Kommunikations- und Informa-

tionsstrategie zu gewährleisten; 

 10. ersucht die Sekretariats-Hauptabteilung Globale Kommunikation, die von den 

Leiterinnen und Leitern der Delegationen auf der Sitzung auf hoher Ebene am 21. Septem-

ber 2020 sowie in der Generaldebatte abgegebenen Erklärungen zum Motto des fünfund-

siebzigsten Jahrestags mittels Informationstechnologien an ein weltweites Publikum zu ver-

breiten, um die Begehung des Jahrestags und die Rolle der Vereinten Nationen stärker ins 

Bewusstsein zu rücken; 

 11. ersucht den Generalsekretär, Vorkehrungen für die Entgegennahme freiwilliger 

Beiträge zur Unterstützung der Begehung des fünfundsiebzigsten Jahrestags des Bestehens 

der Vereinten Nationen zu treffen, und ermutigt die Mitgliedstaaten und andere Geber, die 

dazu in der Lage sind, so bald wie möglich großzügige finanzielle Beiträge zu leisten. 

90. Plenarsitzung 

14. Juni 2019 


